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Beilage zu Nr . 281 - er Karlsruher Zeitung .
Freitag , 28 . November L81S .

r

Badischer Landtag .

Entwurf eines Grsctzks,
dir Ausbringung des Krrisaufwandcs betr .

Art. I. Das Gesetz vom 5 . Oktober 1863 , dir Organi¬
sation der innern Verwaltung betreffend , Reg.-Bl. Nr. 44,S . 399, erleidet folgende Aenderungen :

§ 1 . Der ß 43 erhält folgende Fassung:
„Die zur Deckung der Ausgaben des KreiSverbandeS er¬

forderlichen Umlagen (Z 41 , Ziff . 7) werden , wenn nicht
besondere Gesetze etwas Anderes bestimmen, auf die einzelnen
Gemeinden des Kreises nach dem Verhältnisse ihrer Steuer¬
kapitalien auSgeschlagcn.

Als solche kommen außer den in das Gemeindekataster
aufgenvmmcneu Steuerkapitalien in Anrechnung :

s) die Steuerkapitalien der Gemeinde selbst und derjenigen
Anstalten , welche auf ihre Rechnung unterhalten werden ;b) die Erwerb- und Kapital-RentenstruerKapitalien der
Stiftungen , soweit deren Ertrag zur Förderung der Zweckeder Gemeinde bestimmt ist ;

o) diejenigen Steuerkapitalien , auf deren Verzug zur Ge-
mrindedestemrung die Gemeinde in Anwendung der Zestiw-
mungen des 8 85 Abs . 4 und des 'ß 86 der Städtcordnung(Gesetz vom 6. Februar 1879, Gesetz- und Berordn. -Bt.Nr. 7, S . 63) oder des § 85 der Gemeindeordnung , Gesetzvom 24. Februar 1879 , Gesetz - und Verordn.-Bl . Nr . 8,S . 71) verzichtet hat.

Die Anrechnung der unter s .—c . bezeichnten Steuerkapi¬talien geschieht in dem gleichen Matze , in welchem fie zur
Gemerndebestmcrung gesetzlich bcizuziehen wären , wenn sie
derselben überhaupt unterliegen würden .

Desgleichen kommt eia etwa in Anwendung des Z 85
Abs . 3 der Städteordnung gefaßter Gemeindebeschluß über
gleichhcitlichen Verzug derjenigen Steuerkapitalien, für welcheder Unterschied des Staatssteuer -FußeS weniger als fünfPfennig von 100 Mark Steuerkapital beträgt , bei der Bil«
düng des Krejs - Steuerkapitales nicht in Betracht.

Abgesonderte Gemarkungen werden bezüglich der KreiSbe-
steuerung gleich den Gemeinden behandelt.

Z 2. Zwischen die 88 43 und 44 wird folg-mder
Z 43s . eingeschoben :
Das Rechnungsjahr des Kreises ist das Kalenderjahr .Das Kreissteuer-Kataster enthält die Steuerkapitalien nachdem Stande , wie sie der Feststellung des Gemeinde-Umlage -

süßes für das nämliche Jahr zu Grunde liegen , bezhw . zuGrunde zu legen wären.
Steuernachträge und Steuerrückvergütungen bleiben fürden Kreis außer Betracht .
8 3. Der erste Satz des 8 47 erhält folgende Fassung:
„Die KreiSversamwlmig wird durch den KreiShauptmannim ersten Vierteljahr jedes Jahres berufen und eröffnet . "Art. II. Das Gesetz vom 5. Mai 1870 , die öffentliche

Armenpflege betreffend, Gesetz- und Verordn. -Bl. Nr. 32,S . 387 , erleidet folgende Aenderungen :
Der 8 32 wird aufgehoben.
Der ß 33 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt :
1) Wenn der Jahresouswand für die dem Kreise gesetzlich

obliegende Land-Armenpflege die Summe übersteigt, welchedem Ergebniß einer Umlage von 0,4 Pf . auf 100 M . Kreis-
stluer-Kopital gleichkommt , so hat von dem Mehrbetrag die
Staatskaffe dem Kreise neun Zehntel zu ersetzen.2) Der Ersatzanspruch des Kreises, zu dessen Begründunges einer Rechtfertigung der Norhwendigkeit der einzelnen Aus¬
gabeposten Seitens der KreisverwaltungS -Organe nicht bedarf,
erlischt , wenn er nicht binnen drei Jahren nach Ablauf des
Kreis -Rechnungsjahres , auf welchen er sich bezieht, geltend
gemacht wird.

3) Erreicht in einem Kreise der Jahresaufwand für die
demselben gesetzlich obliegende Land-Armenpflege eine solche
Höhe , daß der Theil desselben , welchen der Kreis nach den
vorstehenden Bestimmungen zu übernehmen hätte, im Ver¬
gleich zur Leistungsfähigkeit desselben unverhältnißmäßig hochwäre, so kann die Staatskaffe auch mehr als neun Zehnteldes unter Ziffer 1 brzeichnetcn Betrages übernehmen.Art. III. Die vorstehendenBestimmungen treten mit dem
1 . Januar 1880 für diejenigen Kreise, deren Rechnungsjahr
seither nicht mit dem Kalenderjahr zusammenfiel, mit demKreis -Rechnungsjahr 1880 in Wirksamkeit.

Für das Kreis - Rechnungsjahr 1879 wird der in 8 33des angeführten Gesetzes über dis öffentlich« Armenpflege br-
zeichnete Höchstbetrag der Umlage für die Kreis-Armenpflegevon einem halben Kreuzer von hundert Gulden auf einen
halben Pfennig von Hundert Mark KreiSsteuer-Kapital ge¬mindert .

Entwurf eines Gesetzes ,die Rechtsverhältnisse und die Verwaltung der
mit Grmeindebürgschaft versehenen Spar¬
kassen betreffend .

§ 1 . Die Errichtung einer Sparkaffe durch eine Ge¬meinde oder mehrere Gemeinden, wobei diese für die Ber -
Kindlichkeiten der Sparkasse dir Bürgschaft übernehmen , deß-
gleichen die Uebernahme der Bürgschaft durch eine Gemeindeoder mehrere Gemeinden für die Verbindlichkeiten einer vonanderer Seite errichteten Sparkaffe bedarf der Zustimmungder Gemeindeversammlung bezw . des BürgerauSschufseS jedereinzelnen der für die Verbindlichkeiten der Sparkaffe bürgen¬den Gemeinden und staatlicher Genehmigung .

8 2. Die Verhältnisse jeder solchen Sparkasse , insbeson¬dere die Gestaltung, die Befugnisse und die Art der Be¬
schlußfassung ihrer Organe, die Rechte und Verbindlichkeitender Einleger , die zulässige Höhe, die Verzinsung und Rück - ,Zahlung der Guthaben der Einleger, die Art der Anlage des
Vermögens der Sparkaffe , die Höhe des Reservefonds , die
Verwendung der Ueberschüsse, die Voraussetzungen der Auf-
lösung und die Verwendung des bei der Auflösung vorhan¬denen reinen Vermögens , sind, soweit hierüber nicht das ge¬genwärtige Gesetz oder andere Gesetze Bestimmungen treffen ,durch Satzungen zu regeln.

Diese Satzungen bedürfen ebenfalls der Zustimmung der
Gemeindeversammlung bezw . des Bürgerausschusscs jedereinzelnen für die Verbindlichkeiten der Sparkasse bürgendenGemeinde, sowie der Genehmigung durch die höhere Verwal¬
tungsbehörde.

8 3. Durch die staatliche Genehmigung der Satzungenerhält die Sparkasse als öffentliche Anstalt juristische Per¬
sönlichkeit.

8 4. Die Sparkasse und das Sparkasscn -Vermögen mußvon den Kassen und dem Vermögen der Gemeinde vollstän -
big getrennt verwaltet werden.

8 5. Die Satzungen und dir Verwaltung der Sparkassehaben als Zweck festzuhalten :
für die Ansammlung und sichere verzinsliche Anlage von
Ersparnissen vorzugsweise minder bemittelter Personenleicht zugängliche Gelegenheit zu bieten.Mit der Sparkasse kann eine Waiscnkasse verbunden sein,welche dm Zweck hat, für die sichere Anlage des Vermögensunter Vormundschaft stehender Personen Gelegenheit zu ge¬währen , sowie ausnahmsweise eine Leihanstalt (Leihhaus )und eine Hinterlegungsaustalt. Andere Geschäftszweigedürfen mit Sparkassen der in diesem Gesetze bezeichnetenArt nicht verbunden sein.

8 6 . Die Verwaltung der mit Gemeindebürgschast ver.
sehenen Sparkassen ist zu führen :

I. Bei Sparkassen , welche nur von einer einzelnen Ge¬meinde verbürgt sind :
1) in Städten , welche der Städteordnnng unterstehen ,durch eine nach Maßgabe dieses letzteren Gesetzes zu de-

stellende und zu behandelnde besondere Kommission ;2) in anderen Gemeinden ettoeder
g . durch den Gemeinderath oder
i>. durch einen VerwaltungSrath.Der jeweilige Bürgermeister muß Mitglied des Verwal-tungsrakhs , von den übrigen Mitgliedern muß mindestensdie Hälfte durch den Gemeinderath aus seiner Mitte aufdie Dauer ihres Gemeindeamtes ernannt sein. Den Vor-

sitzenden hat , wo nicht nach den Satzungen der jeweiligeBürgermeister den Vorsitz füget , der Gemeinderath auf diein den Satzungen bestimmte Zeit zu ernennen;II. Bei Sparkassen , welch: von mehreren Gemeinden ver¬bürgt sind : durch einen Vervattungsraih , welcher entwederdurch die Gcmcinderäthe der bürgenden Gemeinden oder durcheinen Vrrbandsausschuß derselben (8 10) gewählt wird und
dessen Vorsitzender am Sitze der Verwaltung der Sparkassewvhtren muß.

8 7. Jede mit Gemeindebürgschaft versehene Spar¬kasse muß außer der in 8 6 bezeichnten Verwaltungsbehördeeinen Rechner (Kassier) haben. Er darf weder Vorsitzenderder die Sparkasse verwaltenden Behörde (8 6) noch in einerdie Sparkasse verbürgenden Gemeinde Bürgermeister oder
Geweinderechner sein . Es muß ihm mit Ausschluß vonTantiemen ein fester Gehalt aus Mitteln der Sparkasse auS -
geworfen werden.

8 8 . Die Bestimmungen der Gemeindegesetze über die
dienstpolizeilichen Verhältnisse der Gemrindebeamten findenauch auf diejenigen Mitglieder der Vcrwaltungsräthe dermit Gemeindebürgschast versehenen Sparkassen (einschließlichdeS Vorsitzenden) Anwendung , welche nicht Gcmeinderaths-Mitglieder sind, desgleichen aus den Rechner.8 .9. Die Beschlüsse dieser Verwaltungsbehörde (8 6)über die nachstehend bezeichneten Gegenstände bedürfen der
Zustimmung der Gemeindeversammlung bezw . des Bürger¬
ausschusses der die Sparkasse verbürgenden Gemeinde , näm¬
lich über

1) Erweiterung, Beschränkung oder Zurückziehung der Ge-
meindebürgschaft;

2) Ernennung des Rechners ;3) Anstellung der Beamten und ständigen Bedienstetender Sparkasse auf länger als 6 Jahre;4) Verfügung über die Ueberschüsse , soweit dieselbe nichtin einem durch die Satzungen bestimmt bezeichneten Maßeund zu daselbst bestimmt genannten Zwecken erfolgt ;5) Freigebigkeitshandlungen , wenn deren Betrag eine in
den Satzungen zu bestimmende Summe übersteigt ;6) Aufnahme von Passivkapitalien , soweit fie ausnahms¬
weise zu anderen Zwecken erforderlich sein sollte, als um
gekündigte Guthaben der Einleger oder anderer Passiven zu¬rückzuzahlen;

7) Abänderung der Satzungen ;8. Auflösung der Anstalt .
8 10. Bei Sparkassen , welche von mehr als einer Ge¬meinde verbürgt find, tritt m den in 8 9 unter Ziffer 2bis 6 bezeichneten Fällen an die Stelle der Zustimmungder Gemeindeversammlungen beziehungsweiseBürgerauSschüffeder einzelnen Gemeinden die Zustimmung eines VerbandSaus-

schuffeS von Mitgliedern der die Sparkasse verbürgenden Ge¬meinden . Urber dessen Bestellung haben die Satzungen das

Nähere zu bestimmen; demselben muß au» jeder der betheili-tcn Gemeinden mindestens de-. Bürgermeister als Mitgliedangehören . Im Fall- des 8 8 Ziff. 4 hat sich der Beschlußdes Verbandsausschusses mit der Art der örtlichen Verwen¬dung der den einzelnen VerbandSgemeiuden etwa zur Ber-fügung gestellten Ueberschüsse nicht zu befasse». HierüberHai innerhalb der einzelnen Gemeinde der Gemeinderath mitZustimmung der Gemeindeversammlung bezw . drS Bürger-auSjchuffeS und Staatsgenehmiguug (8 17) Entschließungzu treffen .
8 11 . Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen überdie Mitwirkung der Gemeindeversammlungen bezw. der Bür¬

gerausschüsse, sowie der Verbandsausschüsse können behufsder unmittelbaren Ueberwachung der VerwaltungSführungoder zur Vertretung der Einleger noch weitere Organe(engere Ausschüsse, Generalversammlungen rc.) bestellt werden.8 12 . Die Spareinlagen müssen auf bestimmte Namenlauten. In den Satzungen ist der Höchstbrtrag zu bezeich¬nen, welchen das Einlageguthaben einer einzelnen Personbei der Sparkasse im Ganzen nicht übersteigen darf. FürGuthaben unter Vormundschaft stehender Personen darf hier¬bei ein höherer Betrag als für andere Guthaben bestimmt,Einlagen der die Sparkasse verbürgenden Gemeinden könnenunbeschränkt zugelaffen werden.
8 18. Größeren Einlagen darf ein höherer Zins nichtbewilligt werden als kleineren . Ausnahmen sind nur fürdie Einlagen unter Vormundschaft stehender Personen zu¬lässig.
8 14. Das Vermögen der Sparkasse ist möglichst sicherzinsbar anzulegen . Zulässig find folgende Arten von Kapi-talanlagen :
1) In Darlehen gegen bedungenes erste- und mindestensdoppeltes Unterpfand in Liegenschaften .2) In verzinslichen Partialobligationen oder anderen

Schuldverschreibungen des Deutschen Reichs oder zum Deut¬
schen Reiche gehöriger Staaten.3) In verzinslichen Partialobligationen oder anderen
Schuldverschreibungen inländischer Kreise, Gemeinden, mit
Gemeindebürgschast versehener Sparkassen oder öffentlicherGenossenschaften. Zur Anlegung in Partialobligationenoderanderen Schuldverschreibungen derjenigen Gemeinde , welcheallein oder mit anderen Gemeinden die Sparkasse verbürgt ,ist jeweils besondere staatliche Genehmigung erforderlich . Inden Satzungen können außerdem folgende Arten von Kapital¬anlagen für zulässig erklärt werden :4) In Lirgenschafts-Kaufschillingen, welche vollständig durchdas Vorzugsrecht dcS Verkäufers und, so lange dieses keinedoppelte Deckung bietet , außerdem durch gute Bürg - undSelbstschuldnerschaft gedeckt find . Die Liegenschaft , auswelcher das Vorzugsrecht haftet, darf nicht zugleich das Un¬terpfand für eine anderweite Forderung der Sparkasse oderder mit ihr verbundenen Anstalten bilden.5) In Darlehen gegen saustpfändliche Sicherung durchsolche Forderungen, in welchen satzungsgemäß das Vermögender Sparkasse auch unmittelbar angelegt werden darf, sowiein Darlehen gegen saustpfändlicheSicherung durch die Spar¬guthaben der Einleger .

6) In Darlehen an Private aus Schuldschein unterSicherung durch mindestens zwei gute Bärgen und Selbst¬schuldner und nur auf bestimmteZeit. Die Satzungen habenfür diese Art von Kapitalanlagen die längste Zeitdauer zubestimmen, auf welche — einschließlich etwaiger Verlängerung— die einzelnen derartigen Darlehen gegeben werden dürfen,ferner den Höchstbctrag , welchen die Darlehensschuld einereinzelnen Person — die einzelnen, sei es als Hauptschuldner,sei es als Bürge übernommenen Schulden zusammengerechnct— und welchen die Gesammtsumme derartiger Darlehennicht übersteigen darf. Letztere darf keinen Falls mehr alsein Viertel der Gesammtsumme der Aktiven der Sparkassebetragen , die längste Zeitdauer drei Jahre nicht übersteigen:7) In Kontokorrent -Forderungen bei anderen vom Deut¬schen Reiche, dem badischen Staate, einem inländischen Kreiseoder einer inländischen Gemeinde verbürgten Geldinstitute »oder bei aus dem Grundsätze der Sawmtverbindlichkeit be¬ruhenden Genossenschaften.
In den Satzungen ist der Höchstbetrag dieser Anlage, so¬wie des damit verbundenen Kontokorrent-Schuldverhältniffe»zu bestimmen. Ausnahmsweise können in einzelnen beson .deren Fällen auch andere Kapitalanlagen mit jeweiligerstaatlicher Genehmigung gemacht werden . Für diejenigenSparkassen, welche mit Leihhäusern verbanden find » könnenauch weitere Arten von Kapitalanlagen in den Satzungenzugelaffen werden.
8 15. Der reine Ueberschuß der Sparkasse ist zunächstzur Bildung eines Reservefonds zu verwcndm . welcher soangelegt werden muß , daß er jederzeit rasch flüssig gemachtwerden kann. Die Höhe des Reservefonds ist in den Sa¬tzungen mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse dereinzelnen Sparkasse zu bestimmen und muß mindestens 5 »/„der Gesammtsumme des Guthabens der Einleger betragen.Der weitere Ueberschuß kann za Gunsten der Einleger durchZinSaufbefferung oder Dividenden verwendet oder den bür¬genden Gemeinden behufs der Verwendung zu gemeinnützigenZwecken zur Verfügung gestellt werden . Die Verwendungdesselben za solchen Zwecken , zu deren Erfüllung die Ge-meinde gesetzlich verpflichtet ist, ist unzulässig.8 16. Die Berwetltung der Sparkasse unterliegt derStaatsaufsicht , die Rechnungen derselben unterliegen derstaatlichen Abhör . Der Entwurf des Abhörbrscheidl wird in
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,inrr Sitzung des Bezßk-rath» zur Prüfung undHeifügung
rtwaiger AntrSgk und Brdiukrn vorsftirgt , und zw« jeweils
des BeznkSrathS desjenigen Amtsbezirks , in welchem die

Verwaltung der Sparkaffe ihren Sitz hat. Bei der Aus¬

übung der Staatsaufsicht finden dir Bestimmungen der Ge-

mrindegesetze bezüglich der zum Zwecke derselben den Staats¬

behörden Anstehenden Befugnisse rechtsähnliche Anwendung.

8 17. Außer den in den 88 1. 2, 14 Ziff. 3 und vor¬

letzter Absatz bezeichneten Fällen und abgesehen von der Be¬

stimmung des 8 16 bedürfen der Staatsgenehmigung :

s. die in 8 9 bezeichneten Handlungen ;
b. die Bestimmung des Zinsfußes für die Guthaben der

Einleger , sofern derselbe nicht in den Satzungen feflbc-

stimmt ist ;
c. die Bestimmungen der Gehalte für die Beamten der

Sparkaffe , einschließlich des Vorfitzenden der Sparkafle-Ver-

waltuugsbehörde.

Die Vorschrift d«S ß 6 Ziff . 3 deS BerwaltungSgesetzeS
findet auch hier Anwendung.

8 18 . Die Form der Sassen- und Rechnungsführung
bei den mit Gemeindebürgschaft versehenen Sparkaffen wird

durch Verordnung geregelt .

8 19 . Was in dem gegenwärtigen Gesetze bezüglich der

Sparkassen gesagt ist, gilt auch von den mit ihnen verbun¬

denen Nebenanstalten (8 5) .

8 20. Das gegenwärtige Gesetz findet auch auf die zur

Zeit des Eintritts der Wirksamkeit desselben bereits bestehen¬
den, mit Gemeindebürgschaft versehenen Sparkaffen Anwen¬

dung. Bei denjenigen Sparkaffen , deren Reservefond zur

Zeit des Eintritts der Wirksamkeit dieses Gesetzes eine ge¬

ringere als die in 8 15 vorgeschriebene Summe beträgt,

muß, bis letztere erreicht ist, jährlich mindestens die Hälfte
des reinen UcberschuffrS zum Rescroefond geschlagen werden .

i Im Uebrigen sind die Satzungen und ist die grsammte Ver«

I waltung der mit Gemeindebürgschaft versehenen Sparkassen
binnen einer für jede einzeln« derselben nach ihren besonderen
Verhältnissen Seitens der höheren Verwaltungsbehörde zu
bestimmenden Frist mit den Vorschriften diese» Gesetzes in

Einklang zu bringen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist
ist die staatliche Genehmigung zur Fortdauer der Gemeinde-

bürgschaft mit Wirkung für dir später erwachsenden Guthaben
der Einleger zurückzuziehen.

8 21 . Auf Sparkaffen, welche von Kreisverbänden odeir

von Bezirksverbänden im Sinne deS 8 57 des VerwaltungS -

gesetzeS errichtet worden , findet das gegenwärtige Gesetz keine
rstimittelbare Anwendung. Bei der Feststellung der Satzun¬
gen derselben find jedoch die in diesem Gesetze niedergelegten
Grundsätze thunlichst zu berücksichtigen.

8 22 . Das gegenwärtige Gesetz tritt alsbald in Wirk¬

samkeit.

Handel und Verkehr .
N - settrr Frankfurter Kurszettel im Hanptblatt

III . Seite .
Handelsberichte .

Berlin , 26. Nov . « etreidewarft . (Schlußbericht.) Weizcn per

November -Dezember 229 . - . per April - Mai LS7HV, per Mai -Juni

239 50 . Roggen »er November-Dezember 162.50 , Per April-Mai

171 .25 , per Mai -Juni 171 .- . « üböl iooo 55,69 , Per November-

Dezember 55.40 , ser April -Mai 57 .—. « pirtlu « loco 60 .25 , ver

Navember-DezeuÄer 59 .40, Prr April - Mai 81 .10 , per Mai -Juni 6130 .

Hafer per November-Dezember 136 . — , Per April -Mai 147 .—. Frost .

Köln , 26 . Nov. (Schlußbericht.) Weizen. loco hiesiger S3.50,

io« , fremder 23 .—, per Novbr . 23 .10 , prr Mär , 24.05, Prr Mai

24.05. « » vorn loco hiesiger 1850 , »er Novbr . 16 .65 , Per Mär ,

17 55, per Mai 17.45 . Hafer lovo 14.50 . Rüböl loco 30 .30 , prr

Mai 30.10.
'

Bremen , 26 . No». Petroleum . (Schlußbericht.) Standard white

loco 8.75 , per Drzbr . 8 .75, per Januar 8 .90, per Februar -Mä-z 8.90.

Fest. — Amerikanische » Schweineschmalz lWilc- r ) , nicht verzollt, 39 ' /, .

Besitz , 26. No ». W - izen loco flau, aus Termine geschäft- los , per

Frützjahr 14 .80 G„ 14.85 B. Hafer per Frühjahr 7 .75 G ., 7 .77 v .

Mai » per Mai -Juni 8 .75 <S.. 8 .85 B . Wetter : schön.

sPari » , 26. No». Rüböl »er Nov. 80.—, per Dez. 79 .75 . per

Januar - April 81 .—, Per Mai -August — . — « Pirttu » prr Nov .

68 .25 , per Jan .- April 68 .50. — Zucker, weißer , diSP . Nr . 3 per Nov.

75 50 , per Jan .-April 76. —. — Mehl 8 Marken prr Nov . 71. —.

per Dez . 71 .25 , Per Januar -April 72 .85 . Per März - Juni 72.50. —

Weizen per Nov. 33 .25 , per De, . 33 .—, per Jaa .-Lpril 33 .50 , per

März -Juni 33 .75. — Roggen prr No » . 23 .75, per Dez . 23 .75,

per Jan .- April 2425 , prr März -Juni 24 .50.

Amsterdam , 28. No ». Weizen auf Termine unver . , per

Nov. 340 , per März 844 . Roggen loco höher , aut Termine

höher , prr MSr , 204 , per Mai 205 . Leinöl loco 3 t»/, , per

Herbst 31 '/, . Rübsamen loco —, per Herbst

Antwerpen , 26 . Nov . Petrelenmmarkt . Schlußbericht. Stim¬

mung : Fest. Rasstntrte» Type « ei«, disponibel 22 »/, i>., 22 »/, B .

New - Nork , 25 . Nov . ( Schlnßkurse.) Petroleum in New- Drrk

8 '/, , dt» , m Philadelphia 8 ' /, , Mehl 5,80 , Mai» (old mixed ) 61,

rvther Winterweizen. 1,47, Kaffee , Rio gsod fair 16 /̂, , Havanna .

Zucker 8»/, , Beireidesrachi 5»/, , Schmalz Marie Wileox 7»/, .

Schmolz ans Termine 7»/, , Speck 6»/, .
B -omwoll-Zufuhr 35000 Asvjnhr noch Großbritannien 4000 B -,

dto . nach dem Kontinent 22000 B .

Baltimore , 23 . Nov . (Per transatlantischen Telegraph.) Der

Post-Dampfer «Leipzig * , Kapitän Fr . Pfeiffer , vom Norddeutschen

Llopd in Bremen , welcher am 5 . November von Bremen abge-

gaugr» war , ist gestern wohlbehalten hier angekommen.

New - Dork , 24. Nov. (Per transatlantischen Telegraph .) Der

Poßdompfec «Mosel- , Kapitän H. A . F . Neynober , » rm Norddeut¬

schen Lloyd in Bremen , welchrr am 9. Novbr . von Bremen und

am 11 . Novbr . von Southampton abgegangen war , ist heute 5 Uhr

Morgen » wohibehalten hier angekommen. — (Mitgecheilt durch K.

Schmitt und Sohn in Karlsruhe , Hirschstraße 89. Vertre¬

ter de» Norddeutschen Lloyd in Bremen .)

rvitt «nu,K»de»bachtu >«-e»
der «etrorsldgische » Statt«» Sarl-rstze.

Baro¬
meter.

Thermo - Fruch«

Novbr .
mein
in <r.

tigkeiitn
Kroc .

Wl-d. Himmek. B e m e r t u - 1-

26 Mugr . suh - 749 .7 - 1,6 NT . bedeckt Schnee.

„ « achte rühr 7496 - 28 sd trüb .

27 . «k,, «- lUhr 750 .4 - 6 0 so «V *

Verantwortlicher Redakteur :

Heinrich Soll in Karlsruhe .

Bürgerliche Rechtspflege .
Ganten .

RS39 . Nr . 2144 . Lenzingen . Ge¬

gen Laodwirih Karl Hng von Hecklingen
hat das Gcoßh. Amtegericht Ewmevdingen
unterm 11. Stpibr . d. I . Gant erkannt.

L» wird nunmehr zom Richiigstrllung»-

uvd BorzogSversahren Tagfahrt hierher an-

beraumt aus
Donnerstag den 11. Dezember d . I .,

Vorm . 9 Uhr .
Alle Diejenigen, welche an» wa» immer

für einem Grunde Ansprüche an die Gont -

maffe wachen wollen, werde» avsgefordert,
solche in der angesetzten Tagfohrt , bei

Berweidung de» AuSschlusie » von der Gant ,
persönlich oder durch gehörig Bevollmäch¬

tigte, schriftlich «der mündlich, anznwelde»

und zugleich ihre etwaigen Vorzugs - oder

UnterpfaadSrechte zu bezeichnen , sowie ihre
Beweis,» künden vorzulegen oder den Be¬

weis durch andere Beweismittel aozutreten .

In derselben Tagfahrt wird ein Maffe-

psiegrr und ein GläubizerauSschnß ernannt

und ein Borg - oder Rachlaßvergkeich ver-

sucht werden, «nd e» werden in Bezug aus

Borg ^ergleiche und Ernennung de- Maffe-

pfieger» und GlänbigerouSschufseSdi« Nicht-

erscheinende » al» der Mehrheit der Erschie¬
nenen beitretend angesehen werden.

Lenzingen, den 24 . November 1879.
Großh . bad. Amtsgericht.

Or . Köhler .

Trbliuwetsmlgra .
R .280. 1. Nr . 4474 . Freiburg .

Die Witwe de» am 25 . Oktober d. I . ver-

storbeveo SchmiedmcifterS Johann Georg
Winkler von Gundelfingen , Christine , geb.

Schönberger , hat um Einweisung in Besitz
»nd Gewähr de» rhewänulichea Nachlasse »

gebeten.
Einsprachen gegen diese» Besuch find

binnen 4 Wochen
»orzubringea .

Freiburg , den 18 . November 1879.
Großh . bad. Amtsgericht .

Reich .
R .281 . 1 . Nr . 4973 . Bruchsal . Die

Witwe de» Landwirih» Thomas Lang von

MwgolSheiw , Barbara , geb. Schwarzmaier ,
hat »w Einweisung in de» Besitz und die

Gewähr der Verlassen! chaft ihre» Eheman¬
nes gebeten . Diesem Gesuche wird durch

da» Großb . Amtsgericht Bruchsal stattgege-

den, sall» nicht
binnen 6 Woche «

Einsprache erfolgt.
Bruchsal , de« 22 . November 1879.

Der GerichlSschreiberdes Großh .
Amtsgericht».

Schneider .
R -276 . Nr . 1741 . GernSboch . Die

Witwe de» Schlosser» Berthvld D i ck von

GernSboch, J -iefine, g-b. Lehman« , hat um

Einsetzung in B - sitz und Gewähr de» Nach¬

lass«» ihre» genannten Ehemann «» gebeten.

Diesem Gesuche » itd entsprochen werden,
wenn nicht

binnen zwei Moniten
Einsprache rrsolgt .

Gernsbach, den 19 . November 1879 .
Großh . bod. Amtsgericht .

Seng .
« .236 . Nr. 2840. MoSbach .

Dir Bitte der Mark » Kreis
Witwe , Viktoria , geb. Krebs ,
von Revdenav , uw Einweisung
io Besitz und Gewähr der Ber -

lassen! chast ihre» Ehewanue »
betr . I

Die Witwe de» LandwirthS Mark »
Lrei » , Vckloria. geb. Kreb», von Neu»
deuao , Hot um Einweisung in Besitz und
Gewähr trr Beelassrnschost ihre» Eheman¬
nes gebeten .

Diesem Gesuche wird entsprochen, wenn

nicht
innerhalb 6 Wochen

Einsprache dagegen « hoben wird .
Motbach , den 20 . Novewber 1879.

Großh . bod . Amtsgericht.
Der Berichtsschreiber:

S i g m n n d.
R Z01 . Nr . 2474. Ueberlingen .

Dt « Berlassenschast de»
Malhä Stötzle von Berma¬
tingen betr.

Da innerhalb der mit Verfügung vom

18 . September d. I . , Nr . 18 .010 , feßge-

setzten Frist keinerlei Einsprache erhoben
wurde, so werden die Ehesran de» Mathä
Eberhard von Bermatingen sowie die erst-

ehelichen Kinder derselben , Hermann . Anlo»

und Johann Meschenmoser nunmehr in

Besitz und Gewähr der Berlassenschastde»

f Rebmann « Mathä Stötzle von Berma¬

tingen eingewiesen.
Ueberlingen, dcn 18 . November 1879 .

Großh . bod . Amtsgericht.
W ü r t h.

R .199. Nr . 7781. Mannheim . Nach¬
dem aas die diesseitige Aufforderung vom

12 . August 1879, Nr . 46.270 . Einsprachen
n' cht erhobt« wurden , wird nunmehr die

Witwe de» Kansmann » Johann David

Brandt , Auguste, geb . May « von Mann¬

heim. in Besitz und Bewähr deS Nachlasse »

ihres Ehemannes eingewiesen.
Mannheim , dcn 12. November 1879.

Großh . bad . AmlSgericht.
H o f m a n n.

Erb»srlar>»»re».
R79 . 2 . Pforzheim . Christian

Ostertag von Jspringen , welcher im

Jahre 1862 mit StaatSerlonbniß nach
Amerika gereist , ist zur Erbschaft seine » zu
Jspringen verstorbenen Vater », de» Haupt -

lehrerS Christian Oftrrtog . witderusen .
Derselbe «der besten etwaige RechtSvach-

folger werden nunmehr ausgesordert, ihre
deßfallfigen Erbansprüche

innerhalb drei Monaten
bei dem vulerzetchreten anzumelden,
widrigenfalls dirsselben bei der Beriheilsng
de» fraglichen Nachlasse » nicht berücksichtig»

Würden.
Pisrzhiim , den II . November 1879.

Der Großh . bad . Notar
U n g « r .

R . 165 . 2. Mahlberg .
Xaver Iärger , geboren am 23 . De¬

zember 1831 zu Kippenhew , und
Otto Jörg er , geboren am 1 . Sep¬

tember 1834 allda,
zur Zeit an unbekannten Orten abwesend,
find zur Erbschaft ihrer am 11. November
d . I za Sippenheiw verlebten Mutter , der
Landolin I örger -Wittwe , Elisabeth», geb .
Boßler , van da miiberus-n.

Dieselben werden andurch mit Frist von
drei Monate »

zur BerwögeoSansnahme undErbthiilung ».

»« Handlung vorgeladen, widrigenfalls deren

Erhiheil lediglich Derjenigen zabeschi-den
würde , welchen er znkäwr , wen» dieselben

zur Zeit der ErbansallS nicht wehr am Le-

den gewtseu wären
Mohlberg, den 14 November 1879 .

Großh Notar .
Mühl .

Handelsregister-Einträge .
R .S42 . Rr 4096 Osfrnbnrg . Zn

O Z. 64 de » SesküschastSregist-r, „Firm ,

Börsig , Schell L Lonsortru ,» Os-

fenbnrg* wurde eingetragen:
Wilhelm Schell ist an» der Gesellschaft

ankgerrete« und bat Adolf Schell d«e Ber -

pflichtnugdiesk- GesellschastSwitgli-de- über

vgwrren .
Off -nbnrg dev 15. November 1879 .

Großh . bod Amtsgericht.
Der Gerichteschreib« :

Beller .

R .S66 . Nr . 11,838 . Weinheim . Zu
O .Z . 180 de» Firmen - Resiste, » wurde
»nterm Heutigen eingetragen die Firma S .

Lörsch in Weivheiw. Inhaberin der

Firma -iß Snsanna Lörsch , Ehefrau de»

KonsmanneS Adam Lörsch von Geinheim .
Nach dem unterm 8 . November 1878 zu

Weinheim zwischen Snsanna Lörsch , geh .

Schmitt, » , ihrem Ehemann « Adam Lörsch
errichteten Ehevertragr wurde bestimmt, daß
da» gegenwärtige und zukünftige, beweg¬
liche und unbewegliche, Aktiv - u . Passivver-

wögen beider Theile von der zwischen ihnen
bestehenden ehelichen Gütergemeinschaft bis

ans den Betrog von 50 Mark , den jeder
Theil in die Gemeinschaft einwtrst , ausge¬
schlossen sei» soll .

Durch BersäuwungSerkenntniß Großh .
Kreis - «nd Hofgrricht» Mannheim vom 7.

Juni 1879 wurde die Berechtigung der

Snsanna Lörsch zur Absonderung ihre»

Vermögen» von demjenigen ihres Ehe¬
mannes ausgesprochenund durch Notariats -

alt vom 27 . Oktober 1879 die BermögeuS -

absondernng vollzogen.
Wrinheiw , den 10 . November 1879 .

Großh . bod. Amtsgericht.
I S ck l e.

Z«avgSdtrsteigrr«»gell.
R 306 . Eppingeu .

Liegenschafts -
Versteigerung.

In Folge richterlicher Beifügung werden
dem Bäcker Ferdinand Fränznik voll

Schlüchtern , z, Zt wohnhaft au? Streichen¬

berg, die uachverzrichnetraLirgrnschastenam

Donnerstag dem 11 . Dezember d . I .
Nachm . 2 Uhr ,

im Rathause zu Schlochtern öffentlich ver¬

steigert , wobei der endgiltige Zuschlag er¬

folgt, wenn der SchätzuugSprriS oder mehr

geboten wird.
Beschreibung der Liegenschaften .

Gemarkung Schlachtern .
SchätznagSprei ».

1.
83 a 14 m Acker in verschiedenen -ft

Ablheilungen . 1415
2.

7 n 50 m Weinberg , . . . . 125
Summa 1540

Eintausend fünfhundert vierzig Mark .

Hinsichtlich derjenigen Psanbgläubiger , deren

Aufenthaltsort unbekannt lst oder denen

au» anderen Gründen «ine sptcielle Be¬

nachrichtigung nicht oder nicht rechtzeitig
zvgestellt werden kann, wird noch bemerkt,
daß sie dcn Betrag ihrer Forderung späte¬
sten» in der BerfteigerungStagsohrt anzu¬
melden haben, damit solche bei Verweisung
de» Erlöse» berücksichtigt werden können
und daß die aus Grund der Verweisung ge¬
schehende Zahlung die Wirkung hat , daß dir

ersteigerteLiegenschaft von der Unterpfands¬
last befreit wird.

Alle weiteren Ankündigungen werden den

« wähnten PsaadglSubigera nur an di«

GerichtStaselangeschlagen« erden, und zwar
mit derselben Rechtswirkung , als wenn
dieselbe « den Betreffenden persönlich zuge-

stellt worden wären .
Eppiugen , den 2b . Oktober 1879 .

Der BollstreckungSbeamte:
Stall .

, R .319 . Psullendorf .

Ankündigung.
Ja Folge richterlicher Ber -

fügnng werden dem Josef Dreher , Laad-

wirth in Wiutersulgea , die uachverzeichae-

ten L ltgenschosteaam
Samstag den 10 . Januar 1880 ,

Nachmittags 2 Uhr , i
in de« RathhauS zu Wiatersulgca öffent-

200

1200

Uch versteigert , wobei der endgiltige Za
schlag erfolgt , wenu der SchötzungSpreiS
»der darüber geboten wird .

Beschreibung der Liegenschaften .
Gemarkung Winlersulgen .

1. M .
Ein füuskährigeS zweistöckige«

Wohnhaus mit Scheuer «nd Stal¬
lung unter einem Dache mit 2 n
52 m Gebäudeplatz und Hosranm ,
an die Stoße , Mathias Honser und
Garten grenzend . . . . . . 1100

2.
11 n 07 m Gemüse, und GraS -

partev . neben Mathias Haaser , sich
selbst und dem Wohnhaus . .

3 .
Ein freistehende » Scheuergebäudt

mit 2 u Garten und Hosrailhe, ne¬
ben Gottfried Krauß , Fußweg und
sich selbst.

4 .
I k 86 s 75 m Wiesen im Ober¬

aßen (Gemarkung OberboShasel),
neben Konstantin Abt und Josef
Dreher , Drechsler .

5 .
15 » 30 m Wiesen «Dorswie -

sen" , neben Heinrich Vceiner und
Wendl . Müller Wittw « . . . .

6.
II ü 23 u 47 m Acker im Aßen,

neben sich selbst , F . F . StavdeS -

herrschastnnd Michael Riegger
7.

1 ö 30 » Obw Wald im Aßen,
neben sich selbst und F . F . Stan -

deSherrschaft . 400
8»

51 « 12m Wald , neben Niko¬
laus Hiestand und Joses Senn

9 .
17 u 91 m Wald im Holzbühl

Abthl. I an Bach und Aloi» Dreher
10.

18 u 18m Wald im Holzbühl,
Abthl . II , neben g . F . Star de».

Herrschaft und Aloi» Dreher . .
11.

18 u 18 m Wald iw Holzbühl
Abthl. ll , neben AloiS Dreyer und
der F . F . StandeSherrsltast . .

1s .
17 u 10 m Wald im Holzbühl,

nebenAloiSDreher , W ittwr Müller
13.

86 u 45m Wald im Holzbühl,
neben Josef Müller nn » Georg
Dreher 14.

u 95 m Acker im Aßen, neben
Karl Schuhmacher su. F . F . Stau -

deSherrschast .

Anton Zimmer , Hafner bau Oberweier ,
Karl Bauwaan in Karlsruhe und Florian
Krämer , Adlerwirth van Ettlingen , deren
Aufenthaltsort hier nicht bekannt ist , mit
der Aufforderung Nachricht, den Betrag
ihrer Forderung spätesten» in der Verstei-

geruugS-Togsahrt bei dem Unterzeichneten
BollstreckungSbeamte« anzumelden.

Zugleich werden dieselben aas die Be¬
stimmung der 8 79 de» Bod , Eins .- Ges. z. d.
Reichs Just . - Bes.» aufmerksam gemocht ,

. tvornach die ans Grund der Berweisaag
geschehende Zahlung de» SteigerungSpreise »
die Wirkung hat , daß die versteigerten
Güter von der Unterpfandslast befreit
werten .

RothenselS, den 20 . November 187 9.
Der BollstreckungSbeamte.

Herrmann .

R .314 . R « ! henfelS .

A Steigerungs-
Ankündigung.

In Folge richterlicher Bersügung werden
den Raimund Jung Eheleuten von Ober¬
weier die nachverzeichneten Liegeuschaften

Ls» ver Gemarkung Bischweier und Muggen¬
sturm

Freitag den 12. Dezember 1879,
Borm . 9 Uhr ,

im Rathhavse zu Bischweier öffentlich zn
Eigenthum versteitgert, wobei der Zuschlag
erfolgt, wenn mindesten» der Anschlag ge¬
boten wird , nämlich :

125 Ar 58 Meier Acker in 9 Par¬
zellen

Gesammtanschlag . 2,220 M .
Hievon erhalten die Un .erpsandSgläubiger
Emilian Hatz von Oberweier , Siwou Jung
Wittwe , Franziska , geb. Knörr in Rastatt ,
KlemevS Schick , Blmmmvirth Eheleute,
die Erben der Nikolaus Berg Wittwe ,
LreSein», geb . Knörr , und Andrea» Knörr
von Oberweier , mit ter Aufforderung
Nachricht, den Betrag ihrer etwaigen Fede¬
rungen spätesten » in der Versteigerung»«

Lagsahrt bei dem Unterzeichneten Boll -

precknngSbeawten avzumelten .
Zugleich werden dieselben ausdrücklich

aus die Bestimmung de» z 79 des bad .
Eins . - Ges. z. d. Reichs - Inst . - Gesetze
auswerlsaw gemocht , wonach die auf
den Grund der Berweisaag geschehende
Zahlung de» SteigerungSpreije » die Wir¬

kung hat , daß die versteigerten Güter von
der Unterpsandslast befreit werden.

Rolhensel» , den 22 . November 1879 .
Der BollstrecknngSbeawtr :

Herrmann .

8300

100

100

100

25
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25

600

Zusammen 18275
Psullendorf . dev 22. Novewber 1879.

Der VollstreckangSbeawtr :
Willibald ,
Großh . Notar .
R313 . Rothens el »,

Steigerungs»
Ankündigung.

Ja Folge richterlicher Verfügung werden

R .S09. Triberg .

Steigerungs-
Ankündigung.

In Folge richterlicher Bersügung wer»
den an» der G-ntwoffe de» Jstdor Faller ,
Strinhauer » und Restaurateur » von hier,
am

Freitag dem S. Dezember d. I . ,
Vormittag » 10 Uhr ,

im hiesigen Rathhaaso
de» W>lh Knörr Eheleuten von Karlsruhe nachstehende Liegeuschosten öffentlich ver-

tie nachverzeichueten Liegenschaften der Ge- steigert , wobei der Zuschlag ersolgt , wenn

warkang Oberueier
Mittwoch den 3 . Dezember 1879,

Vorm . 9 Uhr ,
im Rathhause z, Oberweier öffentlich zu
Eigenthum versteigert , wobei ter Zuschlag
erfolgt, wenn mindesten» der Anschlag ge-
boten wird, nämlich :

101 Ar o? Meter Acker. Wiesen
und Reben in 8 Parzellen

« »schlag . . . . 1,850 M .
Hievon erhalten die Unterpfand- gläubiger

der SchätznagSprei» auch nicht erreicht
wird, und zwar :

Ein dreistöckige» , von Stein er¬
baute» Wvhnhau « sommt »»gebautem
Schopf , Bärtchen vor dem Hause»,
»eben Jstdor Faller Wittwe nab

Rohrbacher Straße .
Anschlag . . . 15000 M -

Triberg , den 21. Novewber 1879.
Der Großh . VollftreMrigtbeamte :

Bach .

Druck und Verla , der « . Braun ' schea Hosbachdr uckerei .
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